
 
 

Einladung 
 
 

zur 27. Sitzung des Rates der Stadt am Dienstag, den 18.03.2014, um 16:00 Uhr im Saal 
des Bürgerhauses, Schloßmacherstr. 4-5. 
 
 Radevormwald, 05.03.2014 
 
 
 
 
 Dr. Josef Korsten 
  
 
 
 
Tagesordnung: 
 
(Öffentlicher Teil) 
 
 1.  Niederschrift über die 26. Sitzung des Rates der Stadt am 

17.12.2013 (öffentlicher Teil) 
 

   
 2.  Informationen des Bürgermeisters  
   
 3.  Einwohnerfragestunde  
   
 4.  Verteilung der stadteigenen Wahlwerbeflächen (Antrag der 

AL-Fraktion vom 27.02.2014) 
AN/0193/2014 

   
 5.  Berichterstattung der Bäder Radevormwald GmbH über ihre 

wirtschaftliche Situation (Antrag der AL-Fraktion vom 
27.02.2014) 

AN/0195/2014 

   
 6.  Haushalt / Haushaltssicherungskonzept  
   
 6.1.  Stellenplan 2014 BV/0579/2014 
   
 6.2.  Betriebswirtschaftliche Vergleichsrechnung zur 

Rekommunalisierung der Abfallentsorgung 
(Haushaltsbegleitantrag der AL-Fraktion vom 27.02.2014) 

AN/0194/2014 

   
 6.3.  Haushalt 2014, Haushaltssicherungskonzept 2012 bis 2022 BV/0578/2014 
   
 7.  Neufassung der Entwässerungssatzung der Stadt 

Radevormwald vom 18.06.2008 
BV/0576/2014 

   
 8.  Neufassung der Ausfuhrsatzung vom 18.06.2008 BV/0577/2014 
   
 9.  1. Änderung zur Friedhofssatzung BV/0583/2014 
   
 10.  Umgestaltung von Schlossmacherplatz/ -passage BV/0527/2013/2 
   
 11.  Ertüchtigung Ortsentwässerung Filde BV/0545/2014 
   
 12.  Straßenunterhaltung 2014 BV/0548/2014 
   



   

 13.  Energetische Teilsanierung der Turnhalle Jahnstraße  BV/0346/2012/3 
   
 14.  Ersatzbeschaffung Multicar Fumo Bj. 2002 BV/0563/2014 
   
 15.  Lärmaktionsplan Stufe 2 

hier: Bericht über die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 47 d 
Abs. 3 BImschG sowie die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, Beschluss des 
Lärmaktionsplanes 

BV/0568/2014 

   
 16.  46. Änderung des Flächennutzungsplanes, ehemaliger 

Schulstandort Blumenstraße und Umgebung 
 

   
 16.1.  Bericht über die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB, 
Abwägung und Beschluss über die Stellungnahme des 
Landrates des Oberbergischen Kreises vom 15.08.2013 

BV/0510/2013/1 

   
 16.2.  Bericht über die öffentliche Auslegung des Entwurfes sowie 

über die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 (2) bzw. 4 (2) 
BauGB; Feststellungsbeschluss 

BV/0534/2013/1 

   
 17.  Ermächtigungsübertragungen Haushaltsjahr 2013 - 2014 BV/0582/2014 
   
 18.  Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Investitionen 
IV/0459/2014 

   
 19.  Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der Stadt 

Radevormwald 
IV/0457/2014 

   
 20.  Mitteilungen und Fragen  
   
 
(Nichtöffentlicher Teil) 
 
 21.  Niederschrift über die 26. Sitzung des Rates der Stadt am 

17.12.2013 (nichtöffentlicher Teil) 
 

   
 22.  Patronatserklärung btr. Erhalt Bundesförderung energetische 

Sanierung Beleuchtung der Bäder GmbH 
BV/0580/2014 

   
 23.  Kündigung des Abfuhrvertrages mit der Fa. Lobbe 

Entsorgung GmbH und zukünftige Gestaltung der 
Abfallentsorgung 

BV/0567/2014 

   
 24.  Betriebsführung der Öffentlichen Beleuchtung IV/0085/2011/1/1/1 
   
 25.  Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung: 

Umgestaltung von Schlossmacherplatz/ -passage 
BV/0527/2013/4 

   
 26.  Mitteilungen und Fragen  
   
 
 
 
 



   

Fragestunde für Einwohner 
 
Als Punkt 3 der Tagesordnung ist eine Fragestunde für Einwohner vorgesehen. Aus diesem 
Anlass wird ab ca. 16.15 Uhr die Sitzung unterbrochen. Nach Aufruf des 
Tagesordnungspunktes ist jeder Einwohner der Stadt berechtigt, mündliche Anfragen an den 
Bürgermeister zu richten. Die Anfragen müssen sich auf Angelegenheiten der Stadt 
beziehen und mindestens 5 Werktage vor der Ratssitzung schriftlich dem Bürgermeister 
zugeleitet werden. 
 
Der Fragesteller sollte in der Sitzung anwesend sein und seine Fragen mündlich 
wiederholen. Jeder Fragesteller ist berechtigt, höchstens zwei Zusatzfragen zu stellen. Ist 
eine sofortige Beantwortung nicht möglich, so kann der Fragesteller auf eine schriftliche 
Beantwortung verwiesen werden. Eine Aussprache findet nicht statt. 
 


